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Arbeitszeit nach Inkrafttreten des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) ab 1. November 2006 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 1. November ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) für 
die Angestellten des Landes Bremen in Kraft getreten und ersetzt damit den Bun-
desangestelltentarifvertrag (BAT).  
 
In der Anlage erhaltet ihr zu eurer Information das Anschreiben Nr. 24/2006 des Se-
nators für Finanzen zur Arbeitszeit nach Inkrafttreten des TV-L am 1. November so-
wie die Ergänzung, die vom Senator für Finanzen am 3.11.2006 per Mail an die 
Dienststellen versandt wurde. 
 
In Kürze wesentliche Aspekte zur Arbeitszeit, die sich aus dem TV-L ergeben: 

• Die regelmäßige Arbeitszeit entsprechend § 6 des TV-L beträgt im Land Bremen 
grundsätzlich ab dem 1. November 2006 39 Stunden und 12 Minuten wöchent-
lich.  
Für Teilzeitbeschäftigte mit bestimmtem Bruchsatz erhöht sich die Stundenzahl 
entsprechend. 
Teilzeitbeschäftigte mit einer fest vereinbarten Stundenzahl, bei denen eine Ver-
minderung der Teilzeitbezüge auftreten würde, haben zur Vermeidung von Ge-
haltsverlusten bis zum 31. Januar 2007 die Möglichkeit einer Erhöhung ihrer 
Stundenzahl. Von dieser Aufstockungsmöglichkeit sind Beschäftigte in Altersteil-
zeit ausgenommen. 

• Abweichend beträgt die Arbeitszeit nur 38,5 Stunden wöchentlich für die nach-
folgend aufgeführten Beschäftigten: 

• Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten 

Kosmal-Vöge
Notiz
Das Rundschreiben des Senators für Finanzen ist im Intranet unterhttp://www.infosys.intra/sixcms/detail.php?id=193218&template=detail_templateerhältlich.
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• Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonstigen 

Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen, mit Ausnahme der 
Ärztinnen und Ärzte nach Absatz 1 Buchstabe d 

• Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-
stätten, Theatern und Bühnen, Hafenbetrieben, Schleusen und im Küsten-
schutz 

• Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schulen, 
Heime) und in heilpädagogischen Einrichtungen 

• Beschäftigte, für die der TVöD gilt oder auf deren Arbeitsverhältnis vor der 
Einbeziehung in den TV-L der TVöD angewandt wurde 

• Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen. 

• Beschäftigte, für die bislang eine regelmäßige Arbeitszeit von 40 Stunden 
maßgebend war, haben zukünftig eine Arbeitszeit von 39 Stunden und 12 Minu-
ten bzw. in den Ausnahmebereichen von 38,5 Stunden wöchentlich. Für Teilzeit-
beschäftigte mit bestimmtem Bruchsatz vermindert sich die Stundenzahl entspre-
chend. Teilzeitbeschäftigte mit fester Stundenzahl erhalten eine entsprechend 
erhöhte Vergütung. 

 
Ausdrücklich weisen wir auf die Regelungen für die Teilzeitbeschäftigten mit 
fester Stundenzahl auf Grundlage von 38,5 Stunden wöchentlich hin, die bis 
zum 31. Januar 2007 ihre Arbeitszeit per Antrag entsprechend anpassen kön-
nen, um durch die Arbeitszeiterhöhung keinen Einkommensverlust hinnehmen 
zu müssen. 
 
Sobald der Senator für Finanzen weitere Informationen zum neuen Tarifrecht heraus-
gegeben hat, werden wir euch informieren. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
Edmund Mevissen 
Vorsitzender 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 


